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I . 

Das T h e m a Schro t t immobi l i en versetzt uns zeit l ich zunächst r u n d 15 

Jahre zurück. Die Wiederve re in i gung ist vollzogen. Aufb ruchs s t immung 

durchzieht Deutsch land : Die für d ie neuen Bundes l änder aufge legten 

Invest i t ionsprogramme versprechen hohe Steuervortei le ;1 m a n muss nur 

in Immobi l i en investieren; und schon rechnet sich alles w ie von selbst: 

D ie M i e t e n finanzieren den Kapita ld ienst . Ble ibt d ann noch ein Rest 

finanzieller Belastung, hi lf t das F inanzamt ; so als w e n n die Gemeinschaf t 

nur darauf gewartet hätte , Steuerausfäl le zu produzieren, u m j ede rmann 

Re i ch tum zu bescheren. 

In dieser, d ie Gesel lschaft ergre i fenden, S t i m m u n g tüfte ln unter 

d em großen Dach der gewerkschaftse igenen Betei l igungsgesel lschaft für 

Gemeinwir tschaf t A G 2 — bi ld l ich gesprochen - e inige Herren ein Konzept 

aus, über das bisher nicht veräußerbare Tei le3 der von der Neuen He ima t 

* Der Verfasser ist Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof und Honorarprofes-
sor der Leibniz - Universität Hannover. Der Beitrag beruht auf einem Yortrag, der 
am 16.7.2008 im Kammergericht auf Einladung der Juristischen Gesellschaft zu 
Berlin gehalten worden ist. Die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten. 

1 Vgl. etwa das Gesetz zur Förderung von Investitionen und Schaffung 
von Arbeitsplätzen im Beitrittsgebiet sowie zur Änderung steuerrechtlicher und 
anderer Vorschriften v. 24.6.1991, BGBl. I 1322. 

2 Die Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG (BGAG) war die 
Beteiligungsgesellschaft, in der die deutschen Gewerkschaften ihre wirtschaftli-
chen Unternehmungen gebündelt hatten. Vgl. zur Beteiligung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der Einzelgewerkschaften an der BGAG und den ver-
schachtelten Beteiligungsverhältnissen der BGAG an den einzelnen Unternehmen 
(u. a. Neue Heimat, Volksfürsorge, Coop) Kunz (Hrsg.), Die Akte Neue Heimat, 
Bd. I S. 409. 

3 In der Folge der wirtschaftlichen Krise der Neuen Heimat (Im Folgenden: 
NH) war ein Großteil des Wohnungsbestandes an die Bundesländer veräußert 
worden; in Niedersachsen hatte jedoch die Landesregierung einen Kauf der 
Wohnungen abgelehnt, wobei Grund dafür auch gewesen sein dürfte, daß die 
Regionalgesellschaft NH Niedersachsen, nach den Worten des Vorstandsvorsit-
zenden der ALLWO Joachim Tigges in einem im Jahre 1999 geführten Interview, 
zusammen mit der NH Bremen „. . . wohl die wirtschaftlich problematischste 
Gesellschaft der Neuen Heimat war." vgl. Kunz (Hrsg.), Die Akte Neue Heimat, 
Bd. I S. 348. Die Bewirtschaftung der Objekte war wegen der überwiegend nicht 
auf Marktniveau liegenden Mieten und der gestiegenen Kosten für den Kapital-
dienst nicht kostendeckend, vgl. dazu den von der damaligen Bundesanstalt für 
Kreditwesen in Auftrag gegebenen Wirtschaftsprüferbericht der Wirtschaftsprüfer-
gesellschaft Deloitte & Touche (Im Folgenden: DT), S. 10. Die Verluste, die der 
NH Niedersachsen aus der Bewirtschaftung der Wohnungen entstanden, wurden 
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als „Schrot t " hinterlassenene Immobi l ien vermarktet werden sollen. D a s 
Konzept ist einfach gestrickt; in der A u s f ü h r u n g allerdings kompliziert 
verwoben. 

In der A L L W O , einem Unternehmen, das 1988 zur Vermarktung 
von W o h n u n g e n der N e u e n H e i m a t gegründet worden war,4 hatte die 
Beteiligungsgesellschaft fur Gemeinwirtschaft A G einen Wohnungsbestand 
gebündelt , der in der S t i m m u n g der Euphorie unter die Leute gebracht 
werden sollte.5 A m Gesellschaftskapital der A L L W O war - im Jahr der 
G r ü n d u n g — die Badenia Bausparkasse (nachfolgend: Badenia) mit Sitz 
in Karlsruhe zu 30 % beteiligt.6 Der Vertrieb der in der A L L W O gebün-
delten Wohnungen über die „Schiene" der Badenia versprach doppelten 
Nutzen. M a n konnte die Immobi l ien zu G e l d m a c h e n 7 und zugleich 
das Bauspargeschäft ankurbeln. Der bauliche Zus tand der Wohnungen 8 

daher durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen in Höhe von jährlich 7,5 Mio. 
D M ausgeglichen, vgl. dazu die Finanzierungszusage v. 25.8.1988 des damaligen 
niedersächsischen Sozialministers Schnipkoweit, abgedruckt bei Kunz (Hrsg.), Die 
Akte Neue Heimat, Bd. II S. 975. 

4 Vgl. Kunz (Hrsg.), Die Akte Neue Heimat, Bd. I S. 452. Vgl. auch die 
graphische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse an der ALLWO in den Fol-
gejahren a.a.O. S. 417 ff. 

5 Ein wesentliches Motiv für den Erwerb der Wohnungen, das auch stets in 
den Verkaufsgesprächen im Vertrieb im Vordergrund stand, war die Steuererspar-
nis, die die Erwerber durch den Kauf der Eigentumswohnungen erzielen konnten. 
§ 7b EStG erlaubte den Erwerbern einer Eigentumswohnung, abweichend von den 
allgemeinen Regeln zur steuerlichen Abschreibung von Immobilien, in den ersten 
8 Jahren nach der Anschaffung der Wohnung jährlich 5 % der Anschaffungs-
kosten von der Steuer abzusetzen. Diese unmittelbar nach dem Krieg zur Woh-
nungsbauförderung in das Gesetz eingefügte Vorschrift, vgl. dazu Graß/Herbertz, 
EStG, 1950, II. zu § 7b EStG, hat inzwischen keine aktuelle Bedeutung mehr, 
da der Begünstigungszeitraum der Vorschrift in ihrer aktuellen Fassung spätestens 
1993 ausgelaufen ist, vgl. dazu Schmidt/Kulosa, EStG, Rdnr. 1 zu § 7b EStG. 

6 Vgl. Fn. 4; vgl. auch DL, S. 10. 
7 Nach internen Angaben der Badenia im von der damaligen Bundesanstalt 

für Kreditwesen (Im Folgenden: BaKred) in Auftrag gegebene Wirtschaftsprüferbe-
richt der Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte & Louche (DL, S. 10 und Anlage 
4.1 Nr. 1 Blatt 2) hatte sich die Badenia gegenüber der ALLWO vertraglich ver-
pflichtet, für den Vertrieb der Wohnungen zu sorgen. Die Beteiligung der Badenia 
an der ALLWO war ausdrücklich mit dem Ziel erfolgt, andere Bausparkassen 
vom Geschäft mit Bauspardarlehen für den Erwerb der ALLWO - Wohnungen 
auszuschließen, vgl. dazu DL, Anlage 4.1 Nr. 2). 

8 Der frühere Geschäftsführer der N H Niedersachsen Nietfeld führt dazu in 
einem 1999 geführten Interview aus: „Man muß wissen, daß in der Krisenzeit des 
N H - Konzerns , also insbesondere in den Jahren 1982 bis 1987 so gut wie keine 


